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Rechtssatz

Ein Ersatzkräfteverfahren nach § 4b Abs. 1 AuslBG ist vom Arbeitsmarktservice nur dann durchzuführen, wenn die

Stellung einer Ersatzkraft vom Antragsteller nicht ausdrücklich abgelehnt wird (Hinweis E 6. März 1997, 94/09/0387). Es

sind in einem solchen Fall demnach keine Feststellungen darüber zu tre<en, zu welchem Ergebnis ein

Ersatzkraftstellungsverfahren - hätte der Antragsteller ein solches zugelassen - tatsächlich geführt hätte. Hat der

antragstellende Arbeitgeber o<ensichtlich nur an der Einstellung eines(r) bestimmten Ausländers(in) Interesse und

lehnt deshalb die Stellung von Ersatzkräften ab, hindert dies die Behörde, konkrete Feststellungen über das

Vorhandensein entsprechender Ersatzkräfte zu tre<en (Hinweis E 25. September 1992, 92/09/0179, und E 20.

November 2001, 2000/09/0052).
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